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Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie Minister 
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An den Vorsitzenden des 
Wirtschaftsausschusses des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Dr. Andreas Tietze, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 

gesehen 
An den Vorsitzenden des uncj weitergeleitet 
Finanzausschusses des Kjelj den 25.05.2022 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Stefan Weber, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 

nachrichtlich: 
Frau Präsidentin des 
Landesrechnungshofes 
Schleswig-Holstein 
Dr. Gaby Schäfer 
Berliner Platz 2 
24103 Kiel 

über das 
Finanzministerium 
des Landes Schleswig-Holstein 
24105 Kiel 

16. Mai 2022

„Projekt S 21 : Abschluss der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land 
Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg über die Finanzierung 
und Realisierung des Vorhabens „Elektrifizierung AKN-Linie A1 / Ausbau zur S21" 
ab Leistungsphase 5 (HOAI) - einschließlich hierzu vorgezogener Maßnahmen" 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Tietze, sehr geehrter Herr Vorsitzender Weber, 
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die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses wurden zuletzt in der Sitzung am 17.11.2021 
über den aktuellen Sachstand zum Projekt S 21 informiert. Die Mitglieder des Finanzaus
schusses waren letztmalig in der Sitzung am 18.11.2021 mit dem Thema befasst. 
Mit dem Projekt S 21. werden Kaltenkirchen und weitere Städte (u.a. Henstedt-Ulzburg 
und Quickborn) am Hamburger Stadtrand durch die AKN an den Hamburger Hauptbahn
hof und die Hamburger Innenstadt angebunden. Durch die Elektrifizierung der Strecke 
und den teilweise zweigleisigen Ausbau wird es möglich, die S-Bahn-Linie S 21 bis Kal
tenkirchen zu verlängern. Damit entfällt der Umstieg in Hamburg-Eidelstedt und die Fahr
zeit verkürzt sich. Das Projekt wird durch die Region unterstützt. Die betroffenen Ge
meinden an der Strecke befürworten das Projekt und die bessere Anbindung an Ham
burg. Nach der Planung soll die S 21 Ende 2025 in Betrieb genommen werden. 

Das Projekt ist in zwei Planfeststellungsabschnitte (PFA) geteilt. Der PFA 1 liegt in Ham
burg, der PFA 2 liegt in Schleswig-Holstein. Der Planfeststellungsbeschluss (PFB) für 
den Abschnitt auf Hamburger-Gebiet (PFA 1 ) ist am 01.11.2018 erlassen worden. Mit 
dem Bau darf jedoch erst begonnen werden, wenn der PFB über den PFA 2 vollziehbar 
geworden ist. 

Das Planfeststellungsverfahren (PFV) in Schleswig-Holstein hat sich verzögert. Hier war 
eine Planänderung erfolgt (Ellerau - Tanneneck) und das APV hat die Erörterung auf
grund der Pandemielage nach dem Plansicherstellungsgesetz - PlanSiG - durchgeführt 
(Online-Konsultation). Nunmehr ist der PFB am 28.02.2022 erlassen worden. Die sofor
tige Vollziehbarkeit wurde angeordnet. 

Anfang Mai ist eine Klage gegen den PFB beim. OVG Schleswig eingegangen. Die Kla
geschrift liegt derzeit noch nicht vor. Es ist noch kein Antrag auf Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung gestellt worden. 

Der derzeitige Zeitplan ist sehr eng und lässt keine weiteren Verzögerungen zu. Ansons
ten droht eine weitere Verschiebung des geplanten Inbetriebnahmetermins.. 

Die Gesamtkosten für die S 21 betragen nach Kalkulationen der AKN rund 120 Mio. €. 
Das Projekt ist grundsätzlich aus dem GVFG-Bundesprogramm förderfähig (alte Rechts
lage 60%). Nach einer Änderung des GVFG und entsprechender Rücksprache mit dem 
BMVI im Juli 2021 wird jedoch eine Förderquote von 75% (Ausbau) und von 90% (Elekt
rifizierung) in Betracht kommen. Insgesamt wird die Förderquote durch Bundes-GVFG-
Mittel voraussichtlich zwischen 80% - 85% betragen. Der Landesanteil für Schleswig-Hol
stein wird voraussichtlich bei knapp 20 Mio.€ liegen. 

Die Planungskosten der HOAI-Leistungsphasen 1 bis 4 werden zu 75% von Schleswig
Holstein und zu 25% von der Freien und Hansestadt Hamburg getragen, die Kosten ab 
Leistungsphase 5 sollen mit beigefügter Ländervereinbarung geregelt werden. Die Län
dervereinbarung sieht für die Realisierungskosten (investive Kosten) einen Schlüssel von 
22,64 % für die Freie und Hansestadt Hamburg und 77,36 % für Schleswig-Holstein vor. 
Diese Aufteilung ist mit der Freien und Hansestadt Hamburg vorabgestimmt. 

In der Novembersitzung wurde beschlossen, dass zur weiteren Beschleunigung des Pro
jektes die Arbeiten aus HOAI-Leistungsphasen 5 (Ausführungsplanung) und 6 (Vorberei
tung der Vergabe) sowie eine Erweiterung der Baugrundgutachten vorgezogen werden. 
Die Gesamtsumme der vorgezogenen Maßnahmen betrug 3.405.000,00 €, die SH zu
nächst vollständig über IMPULS vorfinanziert hat. 
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Die abgestimmte Ländervereinbarung liegt von der Freien und Hansestadt Hamburg un
terzeichnet nun vor. Die Vereinbarung sollte daher auch von Schleswig-Holstein unter
zeichnet werden. . 

Bei einerweiteren Verzögerung des Projektes ist mit einer erheblichen Baukostenerhö
hung zu rechnen, insbesondere vor dem Hintergrund gestiegener Baukosten im Zusam
menhang mit der Pandemielage und des Ukraine-Krieges. 

Darüber hinaus sind die derzeit bei der AKN eingesetzten Fahrzeuge abgängig und nicht 
für eine deutlich verspätete Inbetriebnahme der S-Bahn nach Kaltenkirchen vorgesehen. 
Die S-Bahn-Fahrzeuge wurden bestellt und sollten vor allem aus wirtschaftlichen Grün
den möglichst nicht lange ungenutzt sein. 

Aufgrund der außerordentlichen Dringlichkeit bitte ich, die Mitglieder des Wirtschaftsaus
schusses zu der Sitzung des Finanzausschusses hinzuzuladen. 

Ich bitte den Finanzausschuss, die nach § 23 Haushaltsgesetz 2022 erforderlichen Ein
willigungen zu erteilen und dazu folgenden Beschluss zu fassen: 

1. 
Der Finanzausschuss stimmt der anliegenden „Verwaltungsvereinbarung über die 
Finanzierung und Realisierung der S 21" mit der Freien und Hansestadt Hamburg 
zu und ermächtigt den Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus, diese Vereinbarung für das Land Schleswig-Holstein zu unterzeich
nen. 

2. 
Der Bau der S 21 soll mit dem vorliegenden Baurecht realisiert werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Bernd Buchholz 



 
 

Amt für Planfeststellung Verkehr 

https://finanzministerium.vis.lr.landsh.de:443/vis/CD576471-31F5-4DD6-857E-
F0277E0CFCEB/webdav/972962/03 Anlage 1 Projektblatt APV.docx 

Projektblatt 
 
Projektname / Projektbezeichnung: 
Elektrifizierung mit teilweise zweigleisigem Ausbau der AKN-Strecke A 1 / S 21, 2. BA von 
Landesgrenze Hamburg bis Kaltenkirchen 
ID: 771 Aktenzeichen: APV3-622.721-19 
Vorhabenträger: AKN Kreis: Pinneberg und Segeberg 
Ansprechpartner: APV 38, 31, 3, 33, 34 Stand: 05.05.2022 
I. Projektstand 
01.06.2016 Antragseingang 
23.01.2017 – 23.02.2017 Auslegung der Planunterlagen 
04.07.2017 – 02.02.2018 Durchführung Erörterungen 
 
17.12.2019 Eingang auslegungsreifer Planänderungsunterlagen 
20.01.2020 – 19.02.2020 Auslegung der Planänderungsunterlagen 
08.12.2020 Erörterungstermine TöB per Videokonferenz 
06.05.2021 – 13.09.2021 Durchführung Online-Konsultation für Privateinwender sowie 
Einzelerörterungen 
 
18.10.2021 Antrag der VHT auf Anordnung der sofortigen Vollziehung  
28.02.2022 Erlass Planfeststellungsbeschluss mit Zulassung der sofortigen Vollziehung 
 
08.03.2022 Datum Bekanntmachung  
März 2022 Beauftragung HFK Rechtsanwälte als rechtliche Vertretung im Klagverfahren 
vor dem OVG durch das APV 
März/April 2022 Versand Planfeststellungsbeschluss an alle Verfahrensbeteiligten  
07.04.2022 – 20.04.2022 Auslegung Planfeststellungsbeschluss und Planunterlagen 
 
02. oder 03.05.2022 Eingang Klage der RA-Kanzlei Mohr für 24 Kläger beim OVG 
 
II. Weitere Schritte / Meilensteine 
- Weitere Klagen sind theoretisch noch möglich 
- Zeitnah erwartet wird die Klagschrift von RA Mohr 
- die endgültige Verfahrensakte wird vorbereitet, um sie an OVG und Kläger (Antrag auf 

Akteneinsicht) zu senden (Aufwand nicht zu unterschätzen insb. aufgrund parallelem 
Umzug des APV) 

- regelmäßiger Austausch mit VHT  
- regelmäßiger Austausch mit HFK Rechtsanwälte 

 
III. Umgebungskarte 
  



 
 

Amt für Planfeststellung Verkehr 

https://finanzministerium.vis.lr.landsh.de:443/vis/CD576471-31F5-4DD6-857E-
F0277E0CFCEB/webdav/972962/03 Anlage 1 Projektblatt APV.docx 

 

 












